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Allgemeine Bestimmungen zu Nebenräume 
 
 
Die Reinigung des Mietobjektes ist Sache des Mieters. 
 
Der Mieter entbindet den Vermieter ausdrücklich von jegli-
cher Haftpflicht für Diebstahl, Brand und andere Schäden, 
welche durch Drittpersonen oder Umwelteinflüsse entste-
hen. 
 
Untermiete bzw. Abtretung des vorliegenden Mietvertrages 
und/oder bauliche Veränderungen am Mietobjekt sind nicht 
gestattet. 
 
Das zur Wahrung der Eigentumsrechte notwendige Besich-
tigungsrecht durch die Verwaltung wird vom Mieter aus-
drücklich anerkannt. 
 
Die Steckdose im Raum darf nur für die Beleuchtung ver-
wendet werden. Für das Anschliessen von Apparaten und 
Maschinen benötigt der Mieter die Erlaubnis der Verwal-
tung. 
 
Der Gerichtsstand für Differenzen aus diesem Vertrag ist 
der Ort der gemieteten Sache. 
 
Am Ende der Mietdauer ist der Nebenraum gereinigt und in 
gutem Zustand mit allen Schlüsseln zurückzugeben. 


